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Vereinfachter Spendennachweis 
 
Bei Spenden bis 300,00 EUR dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als 
Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. 
 
Empfänger der Spende: Bürger-Interessengemeinschaft Lindenhof e.V. 
    Meerfeldstraße 87 
    68163 Mannheim 
 
Bankverbindung:  Bank:  Sparkasse Rhein Neckar Nord 
    IBAN:  DE41 6705 0505 0030 1831 42 
    BIC:  MANSDE66XXX 
 
Höhe der Spende:  lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 
 
Zeitpunkt der Spende: Datum lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 
 
Wir sind wegen der Förderung folgender gemeinnütziger Zwecke 
 

- Förderung von Kunst und Kultur 
- Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
- Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe 
- Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
- Förderung des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes 
- Förderung der Heimatpflege 
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

 
nach dem letzten uns zugestellten Freistellungsbescheid für 2018 bis 2020 des Finanzam-
tes Mannheim-Stadt, Steuernummer 38107/07203 vom 23.02.2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG von der Körperschaftssteuer befreit. Der Verein ist berechtigt, Zuwendungsbescheini-
gungen für Spenden auszustellen. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förde-
rung der Vereinszwecke verwendet wird. 
 
Es wird weiterhin bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen 
Abzug nach § 10b Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ausgeschlossen ist 
 
Die Satzungszwecke entsprechen den §§ 51 ff AO. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Spende! 
 
 
Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof e.V. 
 
Der Vorstand 


